
Aber darum war der Angriff auf das Prin¬
zip von Verhandlungen mit den 40 000 Ange¬
stellten nicht weniger gefährlich. Die Ausein¬
andersetzung dauerte Monate. Der Bürger¬
meister von New York bemühte sich unmit¬
telbar nach seinem Amtsantritt, den Arbeits¬
frieden durch Forderung des Verhandlungs¬
willens vor allem auf der Seite der Unter¬
nehmung zu wecken, während der Gouverneur
offensichtlich eine Lage herbeizuführen suchte,
in der die Gerichte Verfügungen gegen Streiks
auf der Subway erlassen und damit jede Ak¬
tion der Gewerkschaft unmöglich machen
würde.

ln ein^r für die Gewerkschaft besonders
gefährlichen Situation entschied die „Transport
Authority“ ohne weitere Fühlungnahme mit
dei Gewerkschaft eine von objektiven Fach¬
leuten vorgeschlagene Lohnerhöhung zum
Teil zu gewähren, während die Gewerkschaft

auf Verhandlungen und Vereinbarungen zwi¬
schen der Gewerkschaft und der Unterneh¬
mung bestand. Schließlich gelang es der Ge¬
werkschaft, nicht nur Verhandlungen zu er¬
zwingen, sondern auch Wahlen unter den
Subway-Angestellten zu erzwingen. Damit
sollte die Behauptung der Unternehmung und
anderer Gegner der Gewerkschaft widerlegt
werden, daß die Subway-Angestellten gar
nicht für die Transportarbeitergewerkschaft
seien. Als sich 93°/o aller Angestellten der
Subway — mehr als dem tatsächlichen Mit¬
gliederstand — für die CIO-Gewerkschaft
stimmten, war entschieden, daß die Organisa¬
tion den gefährlichen Anschlag abgewiesen
hatte. Die neue Vereinbarung mit der Ge¬
werkschaft wurde schließlich von der „Trans¬
port Authority“ abgeschlossen und brachte
im wesentlichen die Erfüllung der wichtigsten
Lohn- und anderen Forderungen der Gewerk¬
schaft.

Gewerkschaft und Politik
So hat der Gewerkschaftsgedanke in den

öffentlichen Diensten der Riesenstadt auf zwei
Gebieten Erfolg gehabt. Und es erwies sich
als bedeutungsvoll, daß New York City einen
Bürgermeister hat, der als aufrichtiger Freund
der Arbeiter gilt. Ihnen hat er auch seine
Wahl zum Bürgermeister zu verdanken. Nun
rüsten die Gewerkschaften in New York für
die Gouvemeurswahl im November, bei der
ein Angehöriger des linken Flügels der De¬
mokraten — möglicherweise Robert F. Wag¬
ner selbst — versuchen wird, die Republika¬
ner aus der Staatsverwaltung zu entfernen.
Die gewerkschaftlichen Erfolge in der Stadt¬
verwaltung von New York haben einen neuer¬
lichen Beweis erbracht, wie wichtig die „Po¬
litik“ für die Gewerkschaften ist. Die ameri¬
kanischen Gewerkschaften haben sich diese
und andere ähnliche Lehren ausnahmslos zu
eigen gemacht.

Haftet die Gemeinde für Verkehrserschütterungsschäden?
Durch den in den letzten Jahren stark an¬

gestiegenen Kraftfahrzeugverkehr sind die
_ Häuser, die an verkehrsbelasteten Straßen

stehen, fortgesetzt mehr oder weniger großen
Erschütterungen ausgesetzt, so daß sich zum
Teil nicht unerhebliche Gebäudeschäden be¬
merkbar machen. Das wirft die Frage auf,
ob die betroffenen Hauseigentümer gegen die
Gemeinden (neben den eventuell in Betracht
kommenden Verkehrsunternehmen) irgend¬
welche Schadensersatzansprüche und sonstige
Rechte geltend machen können.
Grundsätzlich ist der Wegebaupflichtige,

also die Gemeinde, aus wegerechtlichen wie
auch aus ordnungsrechtliehen Gründen ver¬
pflichtet, für eine feste Anlage zu sorgen.
Er muß alles tun, um einen ordnungsgemäßen
Verkehr zu ermöglichen. Dabei besteht für ihn
die Verpflichtung, das Eigentum der Anlieger
bei Errichtung und Gestaltung der Wegean¬
lagen angemessen zu berücksichtigen. Die In¬
tensivierung des Kraftfahrzeugverkehrs bringt
naturgemäß die öffentlich-rechtliche Verpflich¬
tung mit sich, den Zustand der Straßen so
zu gestalten, daß angrenzende Häuser keinen
Schaden erleiden.
Regelmäßig äst eine Haft u n g der wege-'baupflichtigen Gemeinde dann-gegeben, wenn

der Zustand der Straße durch starke Abnut¬
zung verschlechtert wird. Der Wegebaupflich¬
tige ist fiir den Zustand der Straße — un¬
abhängig von der Haftung Dritter (wie z. B.
der Verkehrsunternehmen) — dauernd ver¬
antwortlich. Diese Verantwortung folgt nicht
daraus,, daß er den öffentlichen Weg dem Ver¬
kehr übergeben hat, sondern wird abgeleitet
aus § 823 des Bürgerlichen Gesetzbuches und
ist eine reine Verkehrssicherungs¬
pflicht. Durch sie soll den Verkehrsteilneh¬
mern ein erhöhter Schutz und gegebenen¬
falls ein Schadensersatzanspruch gewährt wer¬
den. Jedoch ist eine Anwendung dieser Vor¬
schrift auf den Schutz von Häusern nicht
zulässig.
In der Praxis wird häufig die Haftung der

Gemeinde für Verkehrserschütterungs-
Schäden in Verbindung gebracht mit dem
Eigentum am Wegekörper unter Heranzie¬
hung der bürgerrechtlichen Vorschriften über
den Schutz des Eigentums (§§ 906, 1004
BGB). Diese Auffassung ist abzulehnen. Die
Duldung eines sehr starken Kraftfahrzeugver¬
kehrs ist keine verpflichtende Eigentunrsein-

wirkung (Immission) im Sinne des § 906
BGB. Der Kraftfahrzeugverkehr auf öffent¬
lichen Straßen ist als Auswirkung des Ge¬
meingebrauchs anzusehen; gegen diesen Ge¬
meingebrauch kann die Gemeinde sich nicht
wenden, da sie kraft öffentlichen Rechts in
ihrem Eigentums- und Verfügungsrecht be¬
schränkt ist. Sie darf einen öffentlichen Weg
nicht mit Verbotsschildern und Warnungsta¬
feln so ausstatten, daß diese Ausstattung prak¬
tisch einem Verbot des Befahrens gleith-
kommt; das würde eine unzulässige Einschrän¬
kung des Gemeingebrauchs bedeuten. Außer¬
dem läge in diesem Fall ein Eingriff in den
Zuständigkeitsbereich der Polizei (Ordnungs-
gewalt) vor. Die Gemeinde ist also gar nicht
in der Lage, die von dem Kraftfahrzeugver¬
kehr ausgehenden Erschütterungen auszu-
schließen. Sie muß sieh jedoch an die Polizei
wenden. Hat sie das gemacht, so ist sie allen
Verpflichtungen nachgekommen und kann für

„Geschichte der Weimarer Repuhik“. Vom Zu¬
sammenbruch des Kaisertums bis zur Wahl
Hindenburgs 1918—1925. Von Erich Eyck,
im Eugen-Rentsch-Verlag, Erlenbach-Zürich
und Stuttgart, geheftet 13.50 DM. Leinen
17,50 DM.
Zusammen mit Erich Eyck‘s sehr beachteten

Werken über Bismarck und Wilhelm II. bildet
diese Darstellung eine groß angelegte, gewich¬
tige, mit europäischem Weitblick geschilderte
Geschichte der jüngsten Vergangenheit
Deutschlands von dauerndem Wert- Zum
ersten Male wird hier die Geschichte der
Weimarer Republik im Zusammenhang ein¬
gehend und mit bildender Kraft dargestellt.
Der Schilderung liegt eine überlegene Ver¬
arbeitung und kritische Beurteilung des unge¬
heuer großen Quellenmaterials zugrunde. Es
fehlt dem glänzend geschriebenen Werk weder
die verhaltene Leidenschaft im ernsten Be¬
mühen um die historische Wahrheit noch die
Wärme der inneren Anteilnahme an den Er¬
eignissen der Zeit, da der Autor selber am
politischen Leben der Republik als Abgeord¬
neter aktiv teilgenommen hat.
Der erste Teil des auf jwei in sich abge-,

sdilossene und einzeln käufliche Bände ange-

Schäden, die durch Fortdauer der von ihrem
Grundstück ausgehenden Immissionen entste¬
hen, nicht haftbar gemacht werden.
Was die Haftung des Inhabers der Polizoi-

gewalt (Ordnungsgewalt) angeht, so ist die
als Ordnungsbehörde heute tätige Konnnunal-
behörde nach dem Polizeiverwaltungsgesetz
(5 14) bzw. nach den entsprechenden Geset¬
zen der Länder verpflichtet, Anordnungen
zu treffen, die auf eine Verhütung schädlicher
Einwirkungen abzielen (Abwendung von die
Allgemeinheit und öffentliche Sicherheit be¬
drohenden Gefahren). Verletzt die zuständige
Behörde diese Pilicht, so ist beim Vorliegen
von Verschulden (Vorsatz oder Fahrlässigkeit)
eine Ersatzpfiicht gemäß der einschlägigen
Vorschrift über Amtshaftung (§ 839 BGB) ge¬
geben. Die Polizei ist sogar befugt, den Weg¬
unterhaltspflichtigen zu einer Befestigung der
Straße durch Straßenbelag anzuhalten.

E. G i e s e

legten Werkes beginnt mit dem Zusammen¬
bruch der Monarchie und rückt die Verantwor¬
tung der maßgebenden Kreise am Umfang der
Katastrophe ins richtige Licht. Nach konzen¬
trierter Schilderung der Revolutionswirren
und der Bemühungen um eine neue Reichs¬
verfassung ist ein eigene. Kapitel dem Ver¬
sailler Vertrag gewidmet, wobei dem Autor
eine bemerkenswert vorurteilsfreie Würdigung
gelingt. Der Bericht über den Existenzkampf
der jungen Republik, über die innenpoliti¬
schen Kämpfe, den Anprall der wiedererwach¬
ten militärischen und nationalistischen Kräfte,
die sich in dramatischen Szenen entluden,
über die außenpolitischen Spannungen, die
Inflation und das Aufkommen der Hitler-
Bewegung fesselt in höchstem Maß. Vorzüg¬
lich gelungen ist auch die Charakterisierung
politischer Persönlichkeiten, wie Stresemann
und Ebert und ilrres Wirkens Wie die Wäh¬
rungsreform und der Dawes-Plan die Repu¬
blik zu einer gewissen Gesundung führen,
der republikanische Gedanke aber bald dar¬
auf durch die Wahl Hindenburgs eine schwere
Niederlage erleidet, bildet den Schluß des
Buches»
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